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Cantons aus der Nationalcassa. Denn wie sollen wir -

diese bey unserm gänzlichen Mangel cm Cantonsgükern
bestreiken Oder soll mV dieß Gute mit allen unsern

Hofnungen wieder in der Geburt erstikt werden? So
etwas spricht von selbst, und Ihr sverdct unsern Wunsch

mit alten Euren Kräften vortragen und unterstützen."

„Und was sollen wir lang von der Nothwendigkeit
sagen die jezt so kostspielige und weitschweifige Rechts-

pflege zu verbessern und unser gutes Volk in seinem

wichtigsten Anliegen zu befriedigen? Unter der Last

eines solchen Tarifs müssen die Partheyen im Recht

erliegen. Das ganze Volk ruft Euch zu: helfet! mW

Ihr werdet Euch eine Bürgerkrone erwerben.

Endlich was alles krönt und in sich faßt, äusser»

wir noch zum Beschlusse unsern Wunsch für bie Ein-
heir. Nur diese kann uns retten. Ohne sie bleiben wir
immer unter dem Sclavenjoch der Unmündigkeit. Wozu

auch dieser Rükschritl? Wozu die Vermischung der

Einheit und des Föderalist»? Sie ist unnatürlich,
unvereinbar wie die Principien desGuten und Bösen.—
Wollet Ihr Euch den Dank der Mitt» und Nachwelt
erwerben O! so führet uns nicht in das alte Chaos

jurük! Gebt es nicht zu! Schreitet fort auf dem or-
getretenen Pfade der Einheit, Untheilbarkeit, Freyheit.
Gleichheit der Rechte, Unabhängigkeit, Selbstständig«

keit. Sonst seyd Ihr verlohren und wir mit Euch.

Gruß und Bruderliebe.

Glarus, 20. August rgvo.

Vollziehungsrath.
Beschluß vom 28. August.

Der Vollzichungsrath —Erwägend, daß das Blatt,
welches unter dem Namen : helvetische Zeitung
erscheint, und dessen Herausgabe der Vollzichungsrath
besonders begünstigte, indem er auf seine Unkosten hin,

dessen Versendung an die öffentlichen Beamten verord-

»et halte, keineswegs der Erwartung der Regierung

entspricht, weil dasselbe statt sich durch Mäßigung feiner

Grundsätze, durch genaue Darstellung der Thatsachen,

durch Unparlheylichkeit und Richtigkeit der aufstellen,

den Bemerkungen vor andern Blättern zu unterschei»

den, in seinen Angaben eben so unbedachtfam, als in

seinen Beurtheilungen ist;
Erwägend insbesondere, daß die Art und Weife, mit

welcher dasselbe die Operationen zur künftigen Orga-
nisalion der Cantone vorträgt, wenig geeignet ist,

den Geist der Mäßigung und des Zutrauens, der die

bevorstehenden Arbeiten beseelen soll, zu befördern;
Erwägend, daß in den gegenwärtigen Umstände»

es besondere Pflicht der ersten Autoritäten ist, allem
demjenigen vorzukommen, was aufdie Gemüther schlim.
men Eindruk machen könnte, und daß schon bey ^rü-

Hern Anläßen strenge Maßnahmen gegen andere Zci«
tungsblätter genommen worden sind,

beschließt:
1. Das Blatt welches in Bern gedrukt wird, und

unter dem Namen helvetische Zeitung
erscheint, ist unterdrükt.

2. Der Minister der Justiz und Polizey ist mit der

Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses bcanf.

tragt, welcher in die öffentlichen Blätteren gcrükt
werden soll.

Folgen die Unterschriften,

Gesetzgebender Rath, z l. Juli.
Fortsetzung.

(Vorgeschlagene Botschaft der Civ. Gcsezq. Com.
an den Vollz Rath, das gegen die Gemeinde
Chironico gefällte Urtheil betreffend.)

B. Vollz. Räthe! Der gesetzgeb. Rath übersendet

Ihnen hier die Bittschrift der Gemeinden Faido und

Chigiogna C. Bellenz vom 2g. Juni igoi samt beytie»

gen Aclenstücken, worinn sich dieselben gegen einen Vollz.
Beschluß vom zo. Ienver i8->i beschweren, and ladet
Sie ein, dem gesttzg. Rath darüber Bericht zu ertheilen.

Folgendes Gutachten der Unterrichtscommißion wird
in Berathung genommen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath giebt Ihnen in
seiner Botschaft vom i. d. Nachricht über die fruchtlo.
sen Versuche, die Trennung Höchstettens von Seebcrg
C. Bern, durch gütliche Ausgleichung zu berichtigen,
wozu Sie denselben in Ihrer Botschaft vom 2. Horn.
1801 einladeten. Es ergiebt sich aus den beygelegten
Acten, daß in drey verschiedncnn.'.len die Abgeordnete
dieser Gemeinden samt jenen von Koppigen Zusammen,
künste hielten, bey welchen dieselben aber immer unvcr»
richtclcr Sache auseinander gierigen. Seeberg nämlich
spricht das Schul- und Armengut ausschließlich für sich

an wenn eine Trennung statt finden soll; Höchstelle»
hingegen fodert mit der Trennung zugleich den ihm
daran betreffenden Antheil heraus, auf welchen dasselbe

am Ende, wenn jene nicht anders erhalten werden sollte,

gleichwohl Verzicht leisten wollte. Ihre Cvmmißioa ist


	Vollziehungsrath

